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112 -
Vppenitü 21,91p. Bon borten wirb gemetbet, baß

ber Sutwfl Ju bexx ©djarffdjüßen fort unb fort bebeutenb

fei unb baß bie SMitätfommlfnon auS ben bieten

ftcb SNelbcnben In Sufunft burd) eine umfaffenbe »Brüfung

bie Sauglicbften auSfucben werbe. — (Sbenfo ift
auf beren Slntrag bie Slnfdjaffung ber »Jteglemente ben

Offtjieren unb Unterofftjieren bebeutenb erleichtert werben.

Xtjurgau. Sn einem bortigen »Blatte wirb über

geringe Sbeilnafjme anbenOffljierSPerfammlungen geflagt.

©raubünben. ©en »Berbanblungen ber ©tanbeS*

fonimiffton glauben wir entnehmen ju fönneu, baß.bie
SRilijniänner bis jefjt bie (Srerjirweftc nidjt beftßen ober

wenigftenS nicht obligatorifcb.

St. ©allen. Ueber bie »Berbanblungen beS fantonalcn

OfftjierSPereinS bei feiner »Berfammlung berichtet bie

©t. ®aUer3tg. folgenbeS: 3«erft würben bieSlargauer
Slnträge behanbelt. ©leicbwie in ber SRilitärgefeUfcbaft
Pon ©olotburn ift man hier mit ber «fjerabfefcung ber

©ienftjeit (Slntrag 1) im »Mgemeinen burdjauS nidjt
einperftanben, benn eine SRititärorganifation muß auf
bte Benufcung aller waffenfähigen »Kannfdjaft baftrt
fein; fürjere Dienftjeit fdjii'ädjt bie Slrmee; bie »Beläfti»

gung für bcnSanbwebrmann, ber ftdj wie j 93. bei unS,
jährlich ein »Mal für einen halbe« ober ganjen Sag ju
fteUen hat, fann in feinen Betradjt fommen, bagegen
wirb ber »Mann mit biefem einen Sag als regulärer©ol«
bat feftgebalten.

Sn »Bejug auf btt ÄapaUerie jebodj ftimrnt bie

»Berfammlung bem Slntrag auf fürjere ©ienftjeit burdjauS
bei.

SRit bem Slntrag 3 geht bte »Berfammlung einig mit
bem Bunfcbe, baß ftch b'e (Sintheilung ber Slrmee auf
bie einjelnen SattbeStljeile bafire unb bie ÜRifcbung per*

fdjiebener Sruppen in einer ©ipifton ober gar 'Brigabe

nidjt ju weit gehe. (SS entfpridjt bet (Ratur einer San»

beSpertbeibigung, bie größern Sruppcnförpcr auS Seuten

ber gleichen ©egenb ju bileen; fombinirte ©ipiftonen
ftnb bei Ueberrafdjung ber ©ränjen weniger fdjneU bei

ber 4janb, ober eS muß fofort Bon ber "Sintheilung Um-

gang genommen wetben; bei nidjt fombinirten ©ipiftonen

iji berÄorpSgeift inteujiper; bie 3ufpeftionen machen

ftcb bei benfelben leidster.
Ad »Slntrag 7. ©ie ©anitätSfompagnitn finb für unS

entbehrlich. 3hre SluffteUung raubt tüchtige Offtjiere
unb »Kannfdjaft auS ber Sinie, erforbert neue 3nftruf»
tionSeinricbtuiigen, foftet Piel ©elb unb reicht in einer

mörberifdjen ©djlacht bodj nidjt auS. 3m©eöenftpfrieg
im eigenen 2anb wirb jebeS £au8 ein ©pital, jcber
Sanbwebrmann ein eifriger ©ebülfe inbenSlmbulancen.

©agegen wirb (Slntrag 8) ber britte BataiUonSarjt
gar nicht für überftüffig gehalten; bei anftrengenben

SRärfdjen, fcljledjter SBitteriing, in ber ©ebtadjt reidjen
attt brei bei SBeitem nidjt auS; fönnen jwet baöon
beritten gemacht werben, befto beffer. »Mangel an Sterjten
ift faum bun* bie ganje ©cbweij fühlbar.

©er 'Eintrag 9 wirb in bem »Bericht beS 45errn06erft»
lieutenant ajoffftetter folgenbermaßen wibtrlegt: ©et
©rünbfafc, baß eitt Sbeil ber fehweren Äaliber ju ben

©ipiftonen unb ein ftarfer Sheil ber leichtern ju ber »Jte»

fcrPt gehören, fann in unfern Berbältniffcn nicht unbc»

bingt maßgebenb fein, »ieimebr muß bie (Sigentbüntlidj«
feit einer SWilijorgattifation (j. *B. ftetS unPottfommeile
»Befpannung), bie Bobenbefcbaffenbeit ber Operations»
fetber tc. hier mit in Äalful gejogen werten, ©ie ©ipifton

manöPrirt »iel querfelbcin unb bei unS, inSbcfonbere
im legten ©inter an ber fRljeingränje hätten bie©iPifto-
nen imSdynee ober tiefen Äotfj im »Berggelänbe arbeiten
muffen, fo baß bie 3wölfpfünber-»Batterie öfters ^citte
nicht mehr folgen fönnen, wo eS für bie ©eebspfünber«
»Batterie noch ganj gut angegangen wäre, ©ie fReferPe-

SlrtiUerie bagegen, bte, abgefeben Poneinjelnen©etafcf)i»

riingcn, nur in großen ©eftdjten, Sreffett unb ©djladj»
ten mit ber -fjauptmaffe in Shätigfcit tritt, fann, weil
folche Slftionen immer an unb jwifeben ©traßen ftattftu»
ben, aud) biefe jum .gtranfommcn benufjen: »auf bet

.gebahnten ©traße aber marfdjirt bie fdjwcre »Batterie fö

gut wie bie leidjte, baber bie Slnftcbt, „bie in bteSRtferPe

gefteUten3wö(fpfünberwürten ju fpät anlangen", nidjt
ridjtig ift. SltfcS mit SOcetjrcrm. ©ie»Berfammlung fann,
naebbem in ber ©iSfuffion bie »Slnftdjt beS «Gerrit Oberft»'
lieutenant hoffftetter lebhafte Unterftügung gefunben,
bem Slntrag 9 nidjt beiftimmen.'

3um II. unb III. Slbfdjnitt beS Il.SitetS fügt bieBer»

fammlung noch bei: &eftfe|ung eines gewiffen ©ienft«
alters, nach beffen (Srlangttng erft ber 'austritt auS bem

eibg. ©tabe genommen roerten fann. 9ieorganifationbeS
ÄommiffariatSftabeS. Erfahrungen auS früherer unb
iveuefter 3eit laffen BeibeS äußerft wünfcbenSwertb er»

febeinen.

Sn »Bejug auf bie Uniforintrung herrfdjt bte Slnftdjt
öor, eS foUc auf ntöglicbfte Bereinfadjung unb Slbfcbaf«

fung alleS Unnügen hingewirft werten, fo?j. B. Srad,
boppette Äopfbebecfung, OfftjierSepauletten tc.

Sebbaften Slnflang finbet Sit. IV. 1. A. „böbeteSUn.
terrichtSwefcn", unb fann natürlich im 'Mgemeinen bet

Senbenj beS -18. SlntragcS auf PermehrteSfuebitbung ber

höbern ©tabSofftjiere nur beigepflichtet werten, (©er
4. BaffuS biefeS »Eintrages: „Benüfcung ber SBicberholungSfurfe

in ben Äantonen ju Percinten Uebungen unter

Seitung Pon eibg. ©tabSofftjieren" foU, wie bieß
früher fchon burch unfern Oberinftruftor gefcheben, nun
auch burch bett fantonaten OffljierSüerein unfererSRegie«

rung jur Beberjigtmg befonberS anempfohlen werten.)
©iefe unb bic weitem (Srgrbniffe ber heutigen »Sera-

thung, bie wir, wie bemerft, nicljt betaiUirt unb
ausführlich hier wieber geben fonnten, follen an bie fdjweijerifdje

»WttitärgefeUfcbaft mitgetbeitt werten.
• ¦¦• (©ajtitfi fclat.) -¦

©o eben erfchien unb ift in aUen »Budjbanblungen ju
haben: i

Jtatecfttdmttd
•* :v für ben

prafttfd)e$ QntfS* unb ^tottjpüdjfetn '

für He

Unteroffiziere bet $itfantetie*
Bearbeitet

»cn

ftvb. »Sienntann.
3Rit 133 Slbbilbungen. 8. broeb. »BreiS: SJr. 3. 20.

- ils -
Schweiz.

Appenzell A. Rh. Vo» dorten wird gemeldet, daß

der Zudrang zu dcn Scharfschützen fort nnd fort bedeu»

tend sei und daß die Militärkommission aus den vielen

sich Meldenden in Zukunft durch eine umfassende Prü«
fung die Tauglichsten aussuchen werde. — Ebenso ift
auf deren Antrag die Anschaffung der Réglemente den

Ofstzieren und Unteroffizieren bedeutend erleichtert wor»
den.

Thurgau. Zn einem dortigen Blatte wird über ge»

ringe Theilnahme an den Ofsizierêversammlunge» geklagt.

Graubünde«. Den Verhandlungen der Standes-
kommission glauben wir entnehmen zu könne», daß^die

Milizmänner bis jetzt die Ererzirwestc nicht besitzen öder

wenigstens nicht obligatorisch.

St. Gallen. Ncber die Verhandlungen des kantona»
len Ofsiziersvereins bei seiner Versammlung berichtet die

St. Galler Ztg. folgende« : Zuerst wurden dieAargauer
Anträge behandelt. Gleichwie in der Militärgesellschaft
von Solothurn ist man hicr mit der Herabsetzung der

Dienstzeit (Antrag l) im Allgemeinen durchaus nicht
einverstanden, denn eine Militärorganisation muß auf
die Benutzung aller waffenfähigen Mannschaft basirt
sein; kürzere Dienstzeit schwächt die Armee; die Belästi-
gung für den Landwehrman», der sich wie z B. bei uns,
jährlich sin Mal für einen halben oder ganzen Tag zn
stellen hat, kann in keinen Betracht kommen, dagegen
wird der Mann mit diesem einen Tag als regulärerSol»
dat festgehalten.

Jn Bezug auf die Kavallerie jedoch stimmt die

Versammlung dem Antrag auf kürzere Dienstzeit durchaus
bei.

Mit dem Antrag 3 geht die Versammlung einig mit
dcm Wünsche, daß sich die Eintheilung der Armce auf
die einzclne» Lonvesthcile basire und die Mischung
Verschiedener Truppcn in cincr Division oder gar Brigade
nicht zu wcit gehe. Es entspricht der Natur einer

Landesvertheidigung, die größer» Truppenkörper aus Leuten

der gleichen Gegend zu bilden; kombinirte Divistone»
flnd bei Ueberraschung dcr Gränzen weniger schnell bei

der Hand, oder es muß sofort von der Eintheilung Um

gang genommen werden; bei nicht kombinirten Divisto
nen ist derKvrpsgcift intensiver; die Inspektionen machen
stch bei denselben leichter.

.4« Antrag 7. Die Sanitätskompagnien flnd für uns
entbehrlich. Ihre Aufstellung raubt tüchtige Offiziere
und Mannschaft aus der Linie, erfordert neue Jnstruk
tionseinrichtungen, kostet viel Geld und reicht in einer

mörderischen Schlacht doch nicht aus. ImDevenstvkrteg
im eigenen Land wird jedes Haus ein Spital, jeder

Landwehrmann ein eifriger Gchülfe in denAmbulancen

Dagegen wird (Antrag 8) dcr dritte BataillonSarzt
gar nicht für überflüssig gehalten; bei anstrengenden

Märschen, schlechter Witterung, in der Schlacht reichen
alle drei bei Weitem nicht aus; können zwei davon be

ritten gemacht werden, desto besser. Mangel an Aerzten
ift kaum durch die ganze Schweiz fühlbar.

Der Antrag 9 wird in dem Bericht deS HerrnOberft
lieutenant Hoffstetter folgendermaßen widerlegt: Der
Grundsatz, daß ein Theil der schweren Kaliber zu den

Divisionen »nd ein starker Theil der leichtern zu der Re

serve gehören, kann in unsern Verhältnissen nicht unbedingt

maßgebend sein, vielmehr muß die Eigenthümlichkeit
einer Milizorganisation (z. B. stets »»vollkommene

Bespannung), die Bodenbefchaffercheit der OpexationS»
elder ,c. hier mit in Kalkül gezogen werden. Die Divi»

stori nmnSvrirt viel querfeldein und bei uns, insbesondere
im letzten Winter an der Rheingränze hätten dieDivisio»
nen im Schnee oder tiefen Koih im Berggelände arbeiten
müssen, so daß die Zwölfpfünder-Batterie öfters hätte
nicht mehr folgen können, wo es für die Sechspfünder-
Batterie noch ganz gut angegangen wäre. Die Reserve-
Artillerie dagegen, die, abgesehen voneinzelnenDetaschi»

rungen, nur in großen Gefechte», Tressen und Schlachten

mit der Hauptmasse in Thätigkeit tritt, kann, «eil
solche Aktionen immer an und zwischen Straßen stattfinde»,

auch diese zum Herankommen benutzen: Auf der

Lcbahnten Straßc aber marschirt die schwere Batterie sd

gut wie die leichte, daher die Ansicht, „die in dieReserve
gestelltenZwölspfünderwürden zu spät anlangen", nicht
richtig ist. Alles mit Mehrcrm. Die Versammlung kann,
nachdem in der Diskussion die Ansicht des HerrnOberft»'
lieutenant Hoffstetter lebhafte Unterstützung gefunden,
dem Antrag 9 nicht beistimmen.
"

Zum II. und IN. Abfchnitt deS ll.Titels fügt dieBer-
sammlung noch bei : Festsetzung eines gewissen Dienstalters,

nach dessen Erlangung erft der Austritt aus dem

eidg. Stabe genommen werden kann. Reorganisation des

Kommissariatsstabes. Erfahrungen auS früherer und
»euefter Zeit lassen Beides äußerst wünschenswerth
erscheinen.

In Bezug auf die Uniformirung herrscht die Anstcht

vor, eS solle auf möglichste Vereinfachung und Abschaffung

alles Unnützen hingewirkt werden, so^z. B. Frack,
doppelte Kopfbedeckung, Ofstziersepauletten u.

Lebhaften Anklang sindet Tit. IV. I. „höheres««»
terrichtSwesen", und kann natürlich im Allgemeinen der

Tendenz deS 48. Antrage« auf vermehrteAuSbildung der

höher» Stabsofsiziere nur beigepflichtet werden. (Der
4. PassuS dieses Antrage« : „Benützung der Wiederho»
lungSkurse in de» Kantonen zu Vereinten Uebungen unter

Leitung Von eidg. Stabsoffizieren" soll, wie dieß
ftüher schon durch unsern Oberinstruktor geschehen, nun
«uch durch den kantonalen Offiziersverein unsererRegie»
rung zur Beherzigung besonders anempfohlen werden.)

Diese und die weiter» Ergebnisse der heutigen Vera»
thung, die wir, wie bemerkt, nicht detaillirt und aus»
führlich hier wieder geben konnten, sollen an die schweizerische

Militärgesellschaft mitgetheilt werden.
(Schluß folgt.) '

So eben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu
haben: ^

Katechismus
/ <> K. für den

Ocld-Pronir-Dienft.
Ei»

praktisches Hülfs- und Notizbüchlein -

^ ' für die '

Unteroffiziere der Infanterie.
Bearbeitet

von
Rob. Neumann.

Mit 133 Abbildungen. 8. broch. Preis: Fr. 3. SO.
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